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Raumbeobachtung Bauen ausserhalb der Bauzonen Untersuchungszeitraum 1. September 2000 - 31. Dezember 2009 
 

1. Kurzfassung 
 
Im Zeitraum vom 1. September 2000 (Inkrafttreten des revidierten Raumplanungsgesetzes) 
bis zum 31. Dezember 2009 wurden im Kanton Basel-Landschaft 22'543 Baubewilligungen 
erteilt. Davon betrafen 1’578 resp. 7% bauliche Massnahmen ausserhalb der Bauzonen.  
 
27 dieser Baubewilligungen konnten nicht in der Arbeit berücksichtigt werden. Für den vor-
liegenden Bericht kamen somit 1’551 Baubewilligungen zur Auswertung.  
 
Bei knapp 38% der Baubewilligungen BAB handelte es sich um Neubauten. Der Anteil Neu-
bauten am Total der Baubewilligungen BAB schwankte in den Jahren 2001 bis 2009 zwi-
schen 31% und 46%.  
 
Die baulichen Massnahmen ausserhalb der Bauzonen betreffen erwartungsgemäss gröss-
tenteils landwirtschaftliche Vorhaben. Rund 65% der Baubewilligungen BAB konnten auf der 
Grundlage von Art. 22 RPG erteilt werden und waren somit in der Landwirtschaftszone zo-
nenkonform. Die neu geschaffene Möglichkeit der Intensiv-Landwirtschaftszone (Art. 16a 
Absatz 3 RPG) kam im Untersuchungszeitraum in keinem Fall zur Anwendung. 
 
Eine Bewilligung nach Art. 24ff. RPG war in 34% der Fälle notwendig. Der neu geschaffene 
Art. 24b RPG (= nicht-landwirtschaftlicher Nebenbetrieb) kam nur in 18 Fällen zur Anwen-
dung (v.a. für Zweckänderung in Gastwirtschaft).  
 
In den BLN-Gebieten, die im Kanton Basel-Landschaft eine Fläche von rund 133 km2 (resp. 
26% der Kantonsfläche) aufweisen, wurden im Untersuchungszeitraum 132 Neubauten BAB 
(= 22% der Neubauten BAB) bewilligt.  
 
Rund 71% der Neubauten BAB wurden im Umkreis von 50 m zu bestehenden Gebäuden 
errichtet. Lediglich 7% der Neubauten BAB befinden sich weiter als 150 m entfernt zu einem 
bestehenden Gebäude. 
 
Gemäss der im Sommer 2006 neu entstandenen Gefahrenhinweiskarte für Naturgefahren im 
Kanton Basel-Landschaft sind 354 Neubauten BAB (= 60% der Neubauten BAB) in Gebieten 
mit Verdacht auf Gefährdung (z.B. Steinschlag, Rutschungen etc.) errichtet worden. 
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2. Einleitung 
 
Das Bundesgesetz über die Raumplanung (RPG) von 1979 legt die Grundlagen für die 
Raumplanung fest und setzt damit den Verfassungsauftrag von 1969 um (Art. 22quater BV, 
heute Art. 75 BV). Seine Hauptziele sind die haushälterische Nutzung des Bodens und die 
geordnete Besiedlung des Landes (Art. 1 RPG). Mit der Einführung der flächendeckenden 
Planung und der damit verbundenen Trennung von Siedlungs- und Nichtsiedlungsgebiet 
versucht das Raumplanungsgesetz die Zersiedlung des Landes und den Verlust von Kultur-
land, welches die Produktionsgrundlage für die Landwirtschaft darstellt, zu bremsen. Das 
Raumplanungsgesetz unterscheidet Bau-, Landwirtschafts- und Schutzzonen (Art. 14 RPG). 
Bauen war in der Landwirtschaftszone bis zur Teilrevision des Raumplanungsgesetzes nur 
dann möglich, wenn die Bauten und Anlagen dem Zweck der Landwirtschaftszone entspra-
chen oder einen Standort ausserhalb der Bauzonen erforderten (Art. 24 RPG). 
 
Im Jahr 1999 wurde von Volk und Ständen eine Teilrevision des Bundesgesetzes über die 
Raumplanung im Interesse einer wirtschaftlich gesunden, modernen Landwirtschaft ange-
nommen. Das teilrevidierte RPG brachte unter anderem eine Neuumschreibung der Zonen-
konformität in der Landwirtschaftszone (Art. 16a RPG) und Erleichterungen für die Umnut-
zung von Bauten und Anlagen, die wegen des Agrarstrukturwandels nicht mehr für den bis-
herigen Zweck benötigt werden (Art. 24a bis 24d RPG). Während die Befürworter in diesen 
Änderungen eine Chance für die Landwirtschaft sahen, befürchteten die Gegner dadurch 
eine Aufweichung der vom Raumplanungsgesetz angestrebten Trennung von Bau- und 
Nichtbaugebiet und eine ungebremste Zersiedlung der Landschaft. Das teilrevidierte RPG ist 
seit dem 1. September 2000 in Kraft.  
 
Nach einer erneuten Teilrevision des Raumplanungsgesetzes sind seit dem 1. September 
2007 weitere kleinere Ergänzungen in Kraft getreten, die dazu beitragen sollen, dass die 
Landwirtschaft besser auf die durch den Strukturwandel bedingten Herausforderungen rea-
gieren kann. Dazu wurden einerseits Erleichterungen für nicht-landwirtschaftliche Nebener-
werbsmöglichkeiten geschaffen, die neu grundsätzlich allen landwirtschaftlichen Gewerben 
offen stehen (Art. 24b RPG). Im Rahmen der Verbesserung der Nebenerwerbsmöglichkeiten 
wurden zudem die Vorraussetzungen erlassen, um in Landwirtschaftszonen Anlagen und 
Bauten zur Gewinnung von Energie aus Biomassen zu genehmigen (Art. 16a Abs. 1bis 
RPG). Weiter wurden Erleichterungen im Zusammenhang mit den so genannten inneren 
Aufstockungen beschlossen (Art. 16a Abs. 2 RPG) und das Umbauen unbewohnter Gebäu-
deteile für die hobbymässige Tierhaltung ermöglicht (Art. 24d Abs. 1bis RPG). Schliesslich 
ist seit dem 1. Januar 2008 Art. 18a (RPG) in Kraft, der die Integration von Solaranlagen in 
Häuserfassaden regelt.  
 
In Art. 45 der Raumplanungsverordnung vom 28. Juni 2000 hat der Bundesrat unter dem 
Titel "Raumbeobachtung" festgelegt, dass das Bundesamt für Raumentwicklung "überprüft, 
wie sich die Anwendung der Bestimmungen über das Bauen ausserhalb der Bauzonen auf 
die räumliche Entwicklung und die Landschaft auswirkt". Die Kantone sind gehalten, die er-
forderlichen Angaben zu erheben und dem Bundesamt zur Verfügung zu stellen.  
 
In Ausführung dieser Vorgabe hat das Amt für Raumplanung mit Unterstützung des Bauin-
spektorates eine Raumbeobachtung für das Bauen ausserhalb der Bauzonen (BAB) aufge-
baut.  
 
"Ausserhalb der Bauzonen" wird in der Datenbank und im vorliegenden Bericht mit "ausser-
halb des im Zonenplan Siedlung dargestellten (Siedlungs-)Perimeters gelegen" definiert. 
Somit werden auch Bauten erfasst, die beispielsweise in einer Spezialzone mit Bauzonen-
Charakter gemäss Zonenplan Landschaft liegen (vgl. auch Tab. 5, Seite 20). 
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Der vorliegende aktualisierte Bericht umfasst den Untersuchungszeitraum vom 1. September 
2000 (Inkraftsetzung des neuen RPG) bis zum 31. Dezember 2009. In diesem Zeitraum wur-
den im Kanton Basel-Landschaft 1’551 Baubewilligungen, davon 593 für Neubauten, ausser-
halb der Bauzonen erteilt. 
 

3. Ausgangslage: Gebäudebestand ausserhalb der Bauz onen 
 
Gemäss einer Erhebung, die das damalige Bundesamt für Raumplanung in Auftrag gegeben 
hatte (Wüest & Rey, 1994) standen bereits 1990 rund ein Viertel aller Gebäude der 
Schweiz ausserhalb von Bauzonen . 70% davon waren landwirtschaftliche Ökonomie- oder 
Wohngebäude, 30% waren nicht-landwirtschaftliche Gebäude, insbesondere Wohn- und 
Ferienhäuser, aber auch Wirtschaftsgebäude. 
 
Der Raumentwicklungsbericht 2005 des Bundesamt für Raumentwicklung hält fest, dass die 
Gebiete ausserhalb der Bauzone stärker als erwartet verbaut sind. Rund 30% aller Gebäu-
de in der Schweiz liegen ausserhalb der Bauzone  und nehmen insgesamt eine Fläche 
von 35'000 ha in Anspruch.  
10% aller Gebäude mit Wohnnutzung befinden sich auss erhalb der Bauzone.  Interes-
santerweise ist der Anteil von Personen, die in der Landwirtschaft tätig sind und ausserhalb 
der Bauzone wohnen, von 43% im Jahr 1990 auf 39% im Jahr 2000 gesunken. Parallel dazu 
stieg jedoch die Anzahl der Wohngebäude ausserhalb der Bauzone weiter an, was bedeutet, 
dass immer weniger Personen immer mehr Gebäude ausserhalb der Bauzonen bewohnen 
(Sabine Mühlinghaus, Bundesamt für Raumentwicklung in Schriftenreihe Wohnungswesen, 
Band 78, 2006). 
 
Gemäss der Bodenbedeckung der Amtlichen Vermessung (Stand 2004) stehen im Kanton 
Basel-Landschaft  rund 92'500 Gebäude. Rund 10'200 resp. 11% dieser Gebäude liegen 
ausserhalb der Bauzonen . 
 
Das Amt für Raumplanung hat 1996/97 eine Inventarisierung und Typisierung der Gebäude 
ausserhalb der Bauzonen im Kanton Basel-Landschaft durchgeführt.  
 
Tab. 1: Prozentualer Anteil der verschiedenen Gebäudetypen am Gesamtbestand der Ge-

bäude ausserhalb der Bauzonen (Stand 1996/97) 
 
14% Wohn-/Ferienhäuser 

54% Landwirtschaftliche Wohnhäuser und landwirtschaftlich genutzte Gebäude 

2% Gebäude mit gewerblicher Nutzung 

5% Gebäude für Infrastruktur, Verkehr, Ver- und Entsorgung 

23% Gebäude für Erholungsnutzung 

2% übrige Gebäude 
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4. Datenbank "Raumbeobachtung BAB" 
 
Die Daten aller Baubewilligungen, die für Bauten ausserhalb der Bauzonen seit dem 
1. September 2000 erteilt wurden, werden in einer Access-Datenbank "Raumbeobachtung 
BAB" erfasst. 
 
Zusätzlich zu den Daten, die das Bauinspektorat erfasst (oberer Teil der Erfassungsmaske in 
Abb. 1), werden für jede Baubewilligung BAB folgende Daten erhoben: 
 
- Projekttyp (Zuordnung zu einem Projekttyp resp. zu einer Projekttyp-Klasse gemäss 

Tab. 2) 
- Art der Baumassnahme (Neubau, Abbruch und Neubau, Umbau, Umbau und Erweite-

rung, Umnutzung, Umnutzung und Erweiterung, Erweiterung, Terrainveränderung) 
- Koordinaten des Baugesuches 
- Grundnutzungszone und gegebenenfalls überlagernde Zonen 
- Fruchtfolgeflächen (FFF), falls betroffen zusätzlich Flächenangabe 
- Gesetzesgrundlage gemäss RPG sowie Nummer und Jahr des BUD-Entscheids bei Aus-

nahmebewilligungen gemäss Art. 24ff. RPG 
- Gebäudefläche von Neubauten in m2 
 
Abb. 1: Datenbank Raumbeobachtung BAB: Erfassungsmaske 
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Tab. 2: Datenbank Raumbeobachtung BAB: Projekttypen und Projekttyp-Klassen  
 

Projekttyp-Klasse Projekttyp 
 
 
 
 
 
Landwirtschaft und Gartenbau  

- Landw. Wohngebäude 
- Landw. Wohn- und Ökonomiegebäude 
- Landw. Ökonomiegebäude 
- Landw. Ökonomiegebäude, gewerblich genutzt 
- Landw. Ökonomiegebäude für gewerblich-industrielle Tierhaltung 
- Landwirtschaftliche Kleinbaute und -anlage 
- Gärtnereigebäude und -anlage 
- Gewächshaus 
- Baute/Anlage für den Rebbau 
- Bodenverbesserungsmassnahme 
- Landwirtschaftliche und gartenbauliche  
- Infrastruktur 
- weitere Bauten und Anlagen für Landwirtschaft und Gartenbau 

 
 
 
 
 
 
 

Erholung 

- Gastgewerbe, Hotellerie 
- Ferienhaus, Wochenendhaus 
- Familiengärten 
- Camping, Caravaning 
- Reitsport 
- Golf, Minigolf 
- Schiessanlage 
- Fussball, Tennis, übrige Intensiverholung 
- Hundesport 
- Fliegen, Modellfliegen 
- Kultur 
- weitere Bauten und Anlagen zur Erholung 
- Infrastruktur zu Erholungsanlagen 

 
 

Ausbildung, Erziehung 

- Schule 
- Heim 
- Infrastruktur zu Ausbildung und Erziehung 
- weitere Bauten und Anlagen zu Ausbildung und Erziehung 

 
 

Nicht-landwirtschaftliches 
Wohnen und Gewerbe 

- Nicht-landwirtschaftliches Wohnen 
- Nebengebäude zu nicht-landwirtschaftlichem Wohnen 
- Umschwung zu nicht-landwirtschaftlichem Wohnen 
- Baute/Anlage mit nicht-landwirtschaftsbezogener gewerblicher Nutzung 
- weitere Bauten und Anlagen zu Wohnen und Gewerbe 
- Infrastruktur zu nicht-landwirtschaftlichem Wohnen und Gewerbe 

 
 
 
 

Ver- und Entsorgung 

- Deponie 
- Abbau 
- Abbau und Deponie 
- Wasserversorgung 
- Abwasser 
- Energiegewinnung/-versorgung 
- Telekommunikation 
- weitere Bauten und Anlagen für Ver- und Entsorgung 

Naturschutz - Bauten und Anlagen für den Naturschutz 
Verkehr - Bauten und Anlagen für den Verkehr 
Militär - militärische Bauten und Anlagen 

Forstwirtschaft - Bauten und Anlagen für Forstwirtschaft 
 
Um die Informationen der Baubewilligungen möglichst abgestimmt aufeinander einzutragen, 
wurden die folgenden Regeln für die Zuordnung zu den Projekttypen, insbesondere in der 
Klasse "Landwirtschaft und Gartenbau", definiert. Damit wird ermöglicht, dass die Datenbank 
von verschiedenen Personen nach gleichbleibendem Standard nachgeführt werden kann.  
 
- Als "Neubau" werden nur alleinstehende neue Gebäude bezeichnet. Anbauten fallen un-

ter die Rubrik "Erweiterung", "Umbau" oder "Umbau + Erweiterung".  
- Kleinkläranlagen bewilligt nach Art. 24 werden dem Projekttyp "Abwasser" zugeordnet, 

Kläranlagen bewilligt nach Art. 22 dem Projekttyp "Landwirtschaftliche und gartenbauliche 
Infrastruktur". 

- Verschiedene Arten von Silos, Jauchegruben, Güllengruben, Mistplätzen etc. zählen zum 
Projekttyp "Landwirtschaftliche und gartenbauliche Infrastruktur". 
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- Bienenhäuser werden dem Projekttyp "Landwirtschaftliche Kleinbaute und -anlage" zuge-
ordnet. 

- Eine Stützmauer wird entweder dem Projekttyp "weitere Bauten und Anlagen zu Wohnen 
und Gewerbe" oder dem Projekttyp "weitere Bauten und Anlagen für Landwirtschaft und 
Gartenbau" zugeordnet. 

- Terrainveränderungen werden mit dem Projekttyp "Bodenverbesserungsmassnahmen" 
bezeichnet.  

- Weiher und Teiche, die nach Art. 24 bewilligt wurden, werden als "weitere Bauten und 
Anlagen zur Erholung" bezeichnet.  

- Kirchen fallen unter den Projekttyp "weitere Bauten und Anlagen zur Erholung".  
- Sonnenkollektoren bedürfen einer Ausnahmebewilligung und werden dem seit 1. Januar 

2008 in Kraft getretenen Art. 18a RPG (Solaranlagen) sowie der Massnahme "Erweite-
rung" zugeschrieben. 

- Archäologische Schutzzonen werden unter "Überlagernde Zonen zur Sicherung von Kul-
turdenkmälern" erfasst.  

- Seilgarten zählen zum Projekttyp "weitere Bauten und Anlagen zur Erholung". 
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5. Datenauswertung 

5.1 Datenlage 
 
Ein erster Überblick (vgl. Abb. 2) zeigt, dass von 1994 bis 2009 im Durchschnitt jährlich ge-
samthaft ca. 2'310 Baubewilligungen erteilt wurden. Seit September 1999 werden die Bau-
bewilligungen BAB vom Bauinspektorat separat erfasst. Der Anteil der Baubewilligungen 
BAB am Total der Baubewilligungen liegt 2001 - 2009  zwischen 6.7 und 8.6% . 
 
Abb. 2: Entwicklung der Baubewilligungen 1994 - 20091 
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Im Zeitraum vom 1. September 2000 (Inkrafttreten des revidierten Raumplanungsgesetzes) 
bis zum 31. Dezember 2009 wurden ausserhalb der Bauzonen insgesamt 1’578 Baubewilli-
gungen erteilt. 27 Bewilligungen konnten aufgrund technischer Gründe nicht in der Arbeit 
berücksichtigt werden. Sechs dieser Baubewilligungen waren temporäre Bewilligungen für 
Fancamps und -zonen während der Euro 08. Diese Bauten/Anlagen mussten nach der Euro 
08 wieder entfernt werden. Einzelne Bauvorhaben befinden sich im Baugebiet. Im vorliegen-
den Bericht wurden somit 1’551 Baubewilligungen ausgewertet. 
 
Im gleichen Zeitraum wurden 133 Baugesuche abgelehnt oder zurückgezogen. Von insge-
samt 1’712 eingereichten Baugesuchen ausserhalb der Bauzonen, sind somit rund 92% be-
willigt worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
1 Anzahl der Baubewilligungen Total: Stand 12.07.2010 
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Tab. 3: Anzahl Baubewilligungen in den einzelnen Bezirken (01.09.2000 - 31.12.2009) und 
im Vergleich zur landwirtschaftlichen Nutzfläche  

 

Bezirk 
Baubewilligungen 

BAB 
davon Neubauten 

BAB 
Landwirtschaftliche 
Nutzfläche LN (in ha) 

Arlesheim 225 40% 3303 
Laufen 240 38% 3124 
Liestal 201 41% 2932 
Sissach 514 39% 7052 
Waldenburg 371 35% 5371 
Total 1551 38% 21'782 

 
Die Bezirke Sissach (514) und Waldenburg (371) weisen mit Abstand am meisten Baubewil-
ligungen BAB auf. Beide Bezirke verzeichnen ferner die grössten Zunahmen an Baubewilli-
gungen BAB seit der letzten Erhebung vom 31.12.2008 (Bezirk Sissach plus 43, Bezirk Wal-
denburg plus 26 Baubewilligungen BAB). Relativ ausgeglichen ist der Anteil an Neubauten 
BAB in den verschiedenen Bezirken. Die prozentualen Anteile Neubauten BAB schwanken 
um die 38%, was dem Anteil aller Neubauten BAB an den Baubewilligungen BAB entspricht. 
Die Bezirke Arlesheim, Liestal und Sissach liegen leicht über diesem Wert, einzig der Bezirk 
Waldenburg liegt mit 35% darunter.  
 
Die Anzahl der Baubewilligungen pro Bezirk im Vergleich zu den landwirtschaftlichen Nutz-
flächen macht deutlich, dass eine höhere Anzahl an Baubewilligungen mit einer grösseren 
landwirtschaftlichen Nutzfläche zusammenhängt. Setzt man die Anzahl Baubewilligungen 
BAB in Bezug zur landwirtschaftlichen Nutzfläche (LN), so ergeben sich Werte zwischen 6.8 
Bauten pro km2 LN (Bezirke Arlesheim) und 7.7 Bauten pro km2 LN (Bezirk Laufen). Bei der 
Erhebung im Jahr 2008 lagen die Werte noch zwischen 6.3 und 7.2 Bauten pro km2 LN, und 
sind demnach klar angestiegen. 
 
Rechnet man nur mit Baubewilligungen BAB für Neubauten, ergibt sich in allen Bezirken ein 
Wert von rund 2.7 Neubauten pro km2 LN. Die geringste Anzahl Neubauten BAB pro km2 LN 
weist der Bezirk Waldenburg auf (2.4 Neubauten BAB pro km2 LN), Spitzenreiter ist der Be-
zirk Laufen (2.9 Neubauten BAB pro km2). Im Zeitraum vom 31.12.2004 bis 31.12.2008 stieg 
der Wert von 1.5 Neubauten pro km2 LN auf rund 2.5 Neubauten pro km2 LN. Seither ver-
zeichnete der Wert nochmals eine Zunahme um rund 0.2 Neubauten pro km2 LN.  
 

5.2 Auswertung nach Baumassnahme 
 
Die Baubewilligungen werden hinsichtlich der baulichen Massnahme in folgende acht Grup-
pen unterteilt: Neubau, Abbruch und Neubau, Umbau, Umbau und Erweiterung, Umnutzung, 
Umnutzung und Erweiterung, Erweiterung und Terrainveränderung. 
 
An der Gesamtzahl aller 1’551 Baubewilligungen mache n die Neubauten mit 38% und 
die Erweiterungen (die Massnahme "Umbau und Erweiterung" mitgerechnet) mit rund 41% 
die Mehrheit der Baubewilligungen BAB aus . Alle anderen baulichen Massnahmen sind 
deutlich weniger vertreten (vgl. Abb. 3).  
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Abb. 3: Anzahl Baubewilligungen BAB pro Massnahme (01.09.2000 - 31.12.2009) 
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Für die datenmässig vollständig erfassten Jahre 2001 bis 2009 zeigt sich nach einem Rück-
gang bei den Baubewilligungen BAB für Neubauten  bis zum Jahr 2004  wieder ein leich-
ter Anstieg  im Jahr 2005. In den vier darauffolgenden Jahren nahmen die Baubewilli-
gungen BAB für Neubauten wieder etwas ab  und lagen im Jahr 2008  mit 50 Baubewilli-
gungen BAB für Neubauten auf dem tiefsten Stand  seit Beginn der Raumbeobachtung BAB 
(vgl. Abb. 4). Wird davon ausgegangen, dass sich die Entwicklung der letzten neun Jahre 
fortsetzt, dürfte in den nächsten Jahren mit jeweils rund 62 Baubewilligungen BAB für Neu-
bauten gerechnet werden.  
 
Abb. 4: Entwicklung der Baubewilligungen BAB für Neubauten 2001 - 2009 
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5.3 Auswertung nach Gesetzesgrundlage 
 
Für die Landwirtschaftszone brachte das teilrevidierte Raumplanungsgesetz die folgenden 
wesentlichen Änderungen: 
 
Neuumschreibung der Zonenkonformität 
 
- Bauten und Anlagen, die zur Gewinnung von Energie aus Biomasse oder für damit im 

Zusammenhang stehende Kompostanlagen nötig sind, sind zonenkonform, wenn die ver-
arbeitende Biomasse einen engen Bezug zur Landwirtschaft sowie zum Standortbetrieb 
hat (Art. 16a Abs. 1bis RPG). 

- Bauten und Anlagen, die der inneren Aufstockung eines landwirtschaftlichen oder eines 
dem produzierenden Gartenbau zugehörigen Betriebs dienen, sind zonenkonform (Art. 
16a Abs. 2 RPG). 

- Bauten und Anlagen, die über eine innere Aufstockung hinausgehen, können in einem 
vom Kanton in einem Planungsverfahren dazu freigegebenen Gebiet als zonenkonform 
bewilligt werden (Art.16a Abs. 3 RPG, Stichwort: Intensivlandwirtschaftszonen). 

 
Erleichterungen für die Umnutzung von Bauten und Anlagen, die wegen des Strukturwandels 
in der Landwirtschaft nicht mehr oder anders benötigt werden 
 
Abweichend von Art. 22 RPG können mittels Art. 24ff. RPG Ausnahmen für Bauten und An-
lagen ausserhalb der Bauzonen bewilligt werden. Das RPG nennt folgende fünf Fälle:  
Art. 24: Der Zweck der Bauten und Anlagen erfordert einen Standort ausserhalb der Bau-

zonen und es stehen keine überwiegenden Interessen entgegen. 
Art. 24a: Die Zweckänderung erfolgt ohne bauliche Massnahmen. 
Art. 24b: Bauliche Massnahmen zur Einrichtung eines betriebsnahen nicht-landwirtschaftli-

chen Nebenbetriebs in bestehenden Bauten und Anlagen können bewilligt werden, 
wenn landwirtschaftliche Gewerbe ohne eine zusätzliche Einkommensquelle nicht 
weiterbestehen können. Unabhängig vom Erfordernis eines Zusatzeinkommens 
können Nebenbetriebe mit einem engen sachlichen Bezug zum landwirtschaftli-
chen Gewerbe bewilligt werden. Weitere Bedingungen wurden in der Teilrevision 
des RPG definiert. 

Art. 24c:  Bereits bestehende zonenwidrige Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen 
können mit Bewilligung der zuständigen Behörde erneuert, teilweise geändert, 
massvoll erweitert oder wiederaufgebaut werden.  

Art 24d: Kantonalrechtliche Ausnahmen für Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen: 
- Das kantonale Recht kann in landwirtschaftlichen Wohnbauten, die in ihrer 

Substanz erhalten sind, landwirtschaftsfremde Wohnnutzungen ("Wohnen 
bleibt Wohnen") und hobbymässige Tierhaltung zulassen.  

- Das kantonale Recht kann die vollständige Zweckänderung von als schüt-
zenswert anerkannten Bauten und Anlagen zulassen.  

Der Landrat hat mit Beschluss vom 08.06.2006 die entsprechende Anpassung des 
kantonalen Raumplanungs- und Baugesetzes vorgenommen. Die Gesetzesände-
rung trat per 01.09.2006 in Kraft. 

 
Solaranlagen 
 
In Dach- und Fassadenflächen integrierte Solaranlagen können in Bau- und Landwirtschafts-
zonen bewilligt werden, wenn keine Kultur- und Naturdenkmäler von kantonaler oder natio-
naler Bedeutung beeinträchtigt werden (Art. 18a RPG). 
 
Die Auswertung der Baubewilligungen BAB nach Gesetzesgrundlage zeigt auf, bei wie vielen 
Baubewilligungen der jeweilige Artikel zur Anwendung kam (vgl. Abb. 5).  
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Abb. 5: Anzahl Baubewilligungen BAB nach Gesetzesgrundlage (01.09.2000 - 31.12.2009) 
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Zonenkonforme Bauten 
 
Insgesamt 1’010 Baubewilligungen resp. 65% der Baub ewilligungen BAB konnten auf 
der Grundlage von Art. 22 RPG erteilt werden . Entsprechend handelt es sich dabei um 
Bauten und Anlagen, die dem Zweck der Nutzungszone entsprechen, also zonenkonform 
sind. 88% der auf Grundlage von Art. 22 RPG bewilligten Baugesuche entfallen erwartungs-
gemäss auf Bauten und Anlagen für die Landwirtschaft und den Gartenbau, die weiteren 
Projekttyp-Klassen machen nur einen kleinen Anteil aus ("Erholung" = 4%; "Ver- und Entsor-
gung" = 3%, "Nicht-Landwirtschaftliches Wohnen und Gewerbe" = 2% und "Naturschutz" = 
2%). 
Zwei Landwirtschaftbetriebe haben von der neu geschaffenen Möglichkeit der inneren Auf-
stockung Gebrauch gemacht (Art. 16a Abs. 2 RPG). Dagegen kam Art. 16a Abs. 3 RPG (In-
tensivlandwirtschaftszone) im Untersuchungszeitraum in keinem Fall zur Anwendung. 
 
Nicht-zonenkonforme Bauten 
 
Eine Bewilligung nach Art. 24ff. RPG war in 530 Fäl len (34%) notwendig . Zur Anwen-
dung kamen vor allem Art. 24 und 24c RPG. Am meisten Ausnahmebewilligungen nach Art. 
24 wurden für die Projekttyp-Klasse "Ver- und Entsorgung" erteilt (45%), gefolgt von "Land-
wirtschaft und Gartenbau" (21%), "Nicht-landwirtschaftliches Wohnen und Gewerbe" (17%) 
und "Erholung" (11%). Innerhalb der Projekttypen entfielen am meisten Baubewilligungen 
nach Art. 24 RPG auf Bauten und Anlagen für die Telekommunikation (24%), gefolgt von 
Bauten und Anlagen für Abwasser (10%) und für Bodenverbesserungsmassnahmen (6%). 
Werden die gemäss Art. 24c RPG erteilten Baubewilligungen BAB nach Projekttyp-Klassen 
aufgeschlüsselt, ergibt sich folgendes Bild: 56% entfallen auf "Nicht-landwirtschaftliches 
Wohnen und Gewerbe", 17% auf "Erholung", 14% auf "Ver- und Entsorgung", 12% auf 
"Landwirtschaft und Gartenbau" und 1% auf "Ausbildung, Erziehung". Auf Ebene der Projekt-
typen wurden mit 41% klar am meisten Baubewilligungen BAB für Bauten und Anlagen für 
nicht-landwirtschaftliches Wohnen genehmigt. Weitere nennenswerte Anteile haben die Pro-



13 

 

Raumbeobachtung Bauen ausserhalb der Bauzonen Untersuchungszeitraum 1. September 2000 - 31. Dezember 2009 
 

jekttypen "Telekommunikation" (8%), "weitere Bauten und Anlagen zu Wohnen und Gewer-
be" (7%), "Ferienhaus, Wochenendhaus" und "Nebengebäude zu nicht-landwirtschaftlichem 
Wohnen" (je 5%) sowie "weitere Bauten und Anlagen zur Erholung" (4%).  
Von den fünf Baubewilligungen die nach Art. 24a RPG bewilligt wurden, fallen drei unter den 
Projekttyp "weitere Bauten und Anlagen zur Erholung". Die beiden anderen Baubewilligun-
gen BAB gehören den Projekttypen "Nicht-landwirtschaftliches Wohnen" und "Nebengebäu-
de zu nicht-landwirtschaftlichem Wohnen" an.  
Art. 24b RPG kam in 18 Fällen zur Anwendung (61% davon für Baubewilligungen des Pro-
jekttyps "Landw. Ökonomiegebäude, gewerblich genutzt"). Somit haben seit Inkrafttreten des 
teilrevidierten RPG lediglich 18 Landwirtschaftsbetriebe von der neu geschaffenen Möglich-
keit des nicht-landwirtschaftlichen Nebenbetriebs Gebrauch gemacht. Es sind dies Nebenbe-
triebe vor allem im Zusammenhang mit Gästebewirtung und Verkauf.  
Die für Art. 24d RPG notwendigen kantonalen Ausführungsbestimmungen sind erst seit dem 
1. September 2006 in Kraft, was ein möglicher Grund dafür sein könnte, dass der Artikel erst 
in zehn Fällen (in sieben Fällen für Baubewilligungen BAB des Projekttyps "Nicht-
landwirtschaftliches Wohnen") angewendet wurde.  
Der neu geschaffene Art. 18a RPG, der die Bewilligung von Solaranlagen regelt, kam insge-
samt zehnmal zur Anwendung.  
 
Abb. 6: Anzahl Baubewilligungen BAB für Neubauten nach Gesetzesgrundlage  
 (01.09.2000 - 31.12.2009) 
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Die Auswertung der Baubewilligungen BAB für Neubauten  nach angewandtem Gesetzes-
artikel zeigt, dass 77% der Baubewilligungen nach Art. 22 RPG  erteilt werden konnten und 
somit zonenkonform waren (vgl. Abb. 6). Davon sind 91% landwirtschaftliche und gartenbau-
liche Bauten, Bauten und Anlagen für die Erholung, Ver- und Entsorgung sowie den Natur-
schutz machen jeweils nur 2% aus.  
Bei 44% der Bauten und Anlagen, die mit einer Ausnahmebewilligung gemäss Art. 24 RPG 
bewilligt wurden, handelt es sich um Bauten und Anlagen für Ver- und Entsorgung. Der 
grösste Teil davon sind Antennenanlagen gefolgt von Kleinkläranlagen.  
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Art. 24c kam überwiegend bei Bauten für nicht-landwirtschaftliches Wohnen und Gewerbe 
zum Einsatz (43% aller nach Art. 24c bewilligten Baugesuche BAB Neubau) sowie für Bau-
ten der Projekttyp-Klassen "Erholung" (24%), "Landwirtschaft und Gartenbau" (19%) und 
"Ver- und Entsorgung" (14%). 
 
Für die datenmässig vollständig erfassten Jahre 2001 bis 2009 ergeben sich folgende Zu-
sammenfassungen der Auswertung betreffend Gesetzesgrundlage (vgl. Abb. 7 und 8): 
 
Abb. 7: Anzahl Baubewilligungen BAB Gesetzesgrundlage 2001 - 2009 
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Der Anteil der Ausnahmebewilligungen lag im Zeitraum 2001 - 2009 durchschnittlich bei rund 
34% am Total der Baubewilligungen BAB. Mit 28% am geringsten war der Anteil im Jahr 
2002, im darauffolgenden Jahr mit 38% am höchsten.  
 
Abb. 8: Anzahl Baubewilligungen BAB für Neubauten nach Gesetzesgrundlage 2001 - 2009 
 

62

23

59

18

49

10

45

14

58

10

45

11

38

16

42

8

41

12

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

A
nz

ah
l N

eu
ba

ut
en

 B
A

B

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Art. 24ff.

Art. 22

 
 
Bei den Baubewilligungen BAB für Neubauten liegt der Anteil der Ausnahmebewilligungen 
mit 22% im Durchschnitt deutlich tiefer als bei allen Baubewilligungen BAB. Im Jahr 2007 
wurden mit 30% am meisten Baubewilligungen BAB für Neubauten gemäss Art. 24ff. bewil-
ligt, im Jahr 2005 mit 15% am wenigsten.  
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5.4 Auswertung nach Projekttyp und Projekttyp-Klass e 
 
Die Aufteilung der 1'551 Baubewilligungen BAB in die neun Projekttyp-Klassen (vgl. Tab. 2) 
zeigt, dass rund 64% zur Klasse "Landwirtschaft und Gartenbau" , 14% zur Klasse "Nicht-
landwirtschaftliches Wohnen und Gewerbe", 11% zur Klasse "Ver- und Entsorgung" und 8% 
zur Klasse "Erholung" zählen. In die Klasse "Ver- und Entsorgung" fallen vor allem Anten-
nen- und Kleinkläranlagen. Die übrigen Klassen bilden kleine Sektoren mit wenigen bauli-
chen Massnahmen ausserhalb der Bauzone (vgl. Abb. 9). Militärische Bauten und Anlagen, 
die einer Baubewilligungen BAB bedürfen, gab es im Untersuchungszeitraum keine. In der 
Klasse "Telekommunikation" sind allerdings acht Baubewilligungen BAB des Amtes für Mili-
tär und Bevölkerungsschutz für Erweiterungen von Antennenanlagen vertreten.  
 
Abb. 9: Anzahl Baubewilligungen BAB nach Projekttyp-Klasse (01.09.2000 - 31.12.2009) 
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Bei der Betrachtung aller Neubauten BAB (593) fällt auf, dass sich die meisten Baubewilli-
gungen auf die Projekttyp-Klasse "Landwirtschaft und Gartenbau" konzentrieren (74%). Es 
folgen die Klassen "Ver- und Entsorgung" (12%), "Nicht-landwirtschaftliches Wohnen und 
Gewerbe" (6%) sowie "Erholung" (5%) (vgl. Abb. 10). Die Aufteilung der Neubauten nach der 
Projektklasse unterscheidet sich demnach nicht stark verglichen mit derjenigen aller Baube-
willigungen, ausser dass die Baubewilligungen für die Klasse "Ver- und Entsorgung" bei den 
Neubauten an zweiter Stelle liegen. 
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Abb. 10: Anzahl Baubewilligungen BAB für Neubauten nach Projekttyp-Klassen  
 (01.09.2000 - 31.12.2009) 
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5.5  Auswertung nach Projekttyp-Klasse "Landwirtsch aft und Gartenbau" 
 
Abbildung 11 zeigt die Aufteilung der 593 Baubewilligungen BAB für Neubauten der Projekt-
typ-Klasse "Landwirtschaft und Gartenbau" nach dem jeweiligen Projekttyp. 
 
Abb. 11: Anzahl Baubewilligungen BAB für Neubauten in der Projekttyp-Klasse "Landwirt-

schaft und Gartenbau" (01.09.2000 - 31.12.2009) 
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Die grössten Anteile bilden die Projekttypen "Landwirtschaftliche Ökonomiegebäude" (44%), 
"Landwirtschaftliche und gartenbauliche Infrastruktur" (23%) und "Landwirtschaftliche Klein-
baute und -anlage" (14%). Dabei gehören zum zweiten dieser drei Projekttypen beispiels-
weise Silos jeglicher Art sowie Kleinkläranlagen, zum dritten Unterstände oder Hühner- und 
Bienenhäuser. Zusammen machen sie 81% aller Baubewilligungen BAB für Neubauten die-
ser Projekttyp-Klasse aus.  
 
Im Untersuchungszeitraum wurden sechs Aussiedlungen (Wohn- und Ökonomiegebäude) 
bewilligt. Die insgesamt 192 neu erstellten landwirtschaftlichen Ökonomiegebäude lassen 
sich aufgrund der Projektbezeichnung grob in rund 55% Ställe resp. Bauten für Tierhaltung 
und 45% Scheunen, Remisen u.ä. unterteilen.  
 
Setzt man die Baubewilligungen BAB der Projekttyp-Klasse "Landwirtschaft und Gartenbau" 
in Beziehung zu den bestehenden Betrieben, so ergibt sich für das Jahr 2007 folgendes Bild: 
 
Tab. 4: Baubewilligungen BAB der Projekttyp-Klasse "Landwirtschaft und Gartenbau" im 

Verhältnis zu bestehenden Betrieben für das Jahr 2007 
 
Bezirk/Kanton  Anzahl 

Betriebe 
2007 

Anzahl 
Bauten "L+G" 

2007 

Anteil am 
Total der 

Betriebe 2007 

Anzahl Neu- 
bauten "L+G" 

2007 

Anteil am 
Total der 

Betriebe 2007  

Arlesheim 142 7 5% 4 3% 

Laufen 119 13 11% 8 7% 

Liestal 143 7 5% 2 1% 

Sissach 373 27 7% 12 3% 

Waldenburg 247 30 12% 11 4% 

Kanton 1'024 84 8% 37 4% 

 
Insgesamt ist der Anteil Neubauten mit 4% am Gesamttotal der Betriebe relativ gering. Ver-
glichen mit dem Jahr 2002 ist der Anteil Neubauten sogar um 1% kleiner. Auch der Anteil am 
Total der Betriebe liegt mit 8% etwas tiefer als im Jahr 2002 (11%). Die geringste Bautätig-
keit in der Projektklasse "Landwirtschaft und Gartenbau" weisen im Jahr 2007 die Bezirke 
Arlesheim und Liestal auf.  



18 

 

Raumbeobachtung Bauen ausserhalb der Bauzonen Untersuchungszeitraum 1. September 2000 - 31. Dezember 2009 
 

5.6 Auswertung nach Projekttyp-Klasse "Ver- und Ent sorgung"  
 
Die Projekttyp-Klasse "Ver- und Entsorgung" wird dominiert von Bauten und Anlagen für die 
Telekommunikation (50%). 
 
Abb. 12: Anzahl Baubewilligungen BAB nach Projekttypen in der Projekttyp-Klasse "Ver- und 

Entsorgung" (01.09.2000 - 31.12.2009) 
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18 der 89 Baubewilligungen wurden für Neubauten erteilt. Der Ausbau der Telekommunikati-
on erfolgte mehrheitlich durch die Erweiterung der bestehenden Antennenanlagen mit der 
neuen UMTS-Technologie oder durch Mitbenutzung bestehender Antennenstandorte eines 
anderen Anbieters. 
 
Die Baubewilligungen verteilen sich auf Swisscom (35), Orange (27), Sunrise (11), Amt für 
Militär und Bevölkerungsschutz (8) und Diverse (8). 
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5.7  Auswertung nach Projekttyp-Klasse "Nicht-landw irtschaftliches Wohnen 
 und Gewerbe" 
 
Die Projekttyp-Klasse "Nicht-landwirtschaftliches Wohnen" ist nebst den beiden Klassen 
"Landwirtschaft und Gartenbau" und "Ver- und Entsorgung" die dritte Klasse, in der es seit 
dem 1. September 2000 viele Bewilligungen BAB gab.  
 
Nur gerade 8% der Baubewilligungen BAB konnten für diese Projekttyp-Klasse gemäss Art. 
22 RPG bewilligt werden, sprich 92% der Baugesuche waren nicht zonenkonform und 
bedurften einer Ausnahmebewilligung . 63% der Baubewilligungen wurden nach Art. 24c 
erteilt, betrafen also bereits bestehende zonenwidrige Bauten und Anlagen ausserhalb der 
Bauzonen. Demzufolge ist der Anteil Neubauten mit 15% in dieser Projekttypklasse auch 
gering, Erweiterungen und Umbauten machen zusammen 73% aus. Die 34 Neubauten ver-
teilen sich insbesondere auf die Projekttypen "weitere Bauten und Anlagen zu Wohnen und 
Gewerbe", "Nebengebäude zu nicht-landwirtschaftlichem Wohnen" und "Infrastruktur zu 
nicht-landwirtschaftlichem Wohnen". 
 
Werden alle Baubewilligungen BAB der Projekttyp-Klasse "Nicht-landwirtschaftliches Woh-
nen und Gewerbe" betrachtet, fällt auf, dass 58% auf Bauten und Anlagen für nicht-
landwirtschaftliches Wohnen entfallen. Weitere Bauten und Anlagen zu Wohnen und Gewer-
be machen 15% aus, der Rest verteilt sich relativ gleichmässig auf Nebengebäude zu nicht-
landwirtschaftlichem Wohnen, Infrastruktur zu nicht-landwirtschaftlichem Wohnen und Ge-
werbe sowie auf Bauten und Anlagen mit nicht-landwirtschaftsbezogener gewerblicher Nut-
zung (vgl. Abb. 13).  
 
Abb. 13: Anzahl Baubewilligungen BAB nach Projekttypen in der Projekttyp-Klasse "Nicht-

landwirtschaftliches Wohnen und Gewerbe" (01.09.2000 - 31.12.2009) 
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5.8 Auswertung nach Grundnutzungszonen  
 
Von den total 1'551 Baubewilligungen BAB und von den 593 Baubewilligungen BAB für Neu-
bauten wurden rund 87% resp. 90% in den Landwirtschaftszonen  erstellt. Verglichen mit 
der Erhebung im Jahr 2008 (90% resp. 92%) ist dies eine leichte Annahme.  
 
Tab. 5: Grundnutzungszone am jeweiligen Standort der Neubauten BAB 
 

Grundnutzung am Standort der Neubauten Anzahl 

Landwirtschaftszonen 532 

Zonen für öffentliche Werke und Anlagen 17 

Waldareal 11 

Spezialzonen für Erholung und Freizeit 9 

Spezialzonen für landwirtschaftliche Tätigkeiten 8 

Spezialzone Deponie 2 

Spezialzonen 2 

Grünzonen 2 

Strassen 2 

Sonstige 2 

ohne Angabe 6 

Total 593 
 

5.9 Auswertung Baubewilligungen BAB für Neubauten i n BLN-Gebieten 
 
Die folgende Anzahl Baubewilligungen BAB für Neubauten wurde im Untersuchungszeitraum 
in den einzelnen BLN-Gebieten erteilt: 
 
Tab. 6: Bewilligte Neubauten BAB in den einzelnen BLN-Gebieten (01.09.2000-31.12.2009)  
 
BLN-Gebiet (Nr.) Anzahl 

Neubauten  
BAB 

Anteil am 
Total der 

Neubauten 

Fläche 
BLN in ha 

(ohne Wald)  

Anteil am 
Landwirt- 
schaftsge-  

biet BL 

Belchen-Passwang-Gebiet (Nr. 1012) 29 5% 2'174 10.0% 

Tafeljura nördlich Gelterkinden (Nr. 1104) 36 6% 1'094 5.0% 
Baselbieter und Fricktaler Tafeljura (Nr. 
1105) 56 9% 2'440 11.2% 

Chilpen bei Diegten (Nr. 1106) - - 56 30.0% 

Gempenplateau (Nr. 1107) 11 2% 374 1.7% 

alle BLN-Gebiete 132 22% 6'138 28.2% 
 
In den BLN-Gebieten wurden somit im Verhältnis etwa s weniger Neubauten BAB be-
willigt als im übrigen Landwirtschaftsgebiet.  Bei den 132 Baubewilligungen BAB für Neu-
bauten handelt es sich bei 103 um zonenkonforme und bei 29 um nicht-zonenkonforme Neu-
bauten.  
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Abb. 14: Baubewilligungen BAB für Neubauten in BLN-Gebieten 
 

 
 

5.10 Landschaftliche Integration der Neubauten BAB 
 
In einem weiteren Schritt wurde untersucht, inwieweit eine landschaftliche Integration der 
Neubauten stattfindet. Dazu wurde der Abstand zu bereits bestehenden Gebäuden, die vor 
dem Jahr 2001 gebaut wurden, abgefragt.  
Eine Zielsetzung des Richtplanes ist, das Landschaftsbild ausserhalb der Bauzonen durch 
bauliche Massnahmen möglichst wenig zu beeinflussen und zu verändern. Demzufolge ist 
für einen Neubau wenn möglich ein Standort zu wählen, der in der Nähe eines bereits beste-
henden Gebäudes liegt.  
 

 
Anzahl der Neubauten: 550  
 
Neubauten mit einem Abstand von < 50 m zu bestehenden Gebäuden:  423 (71%) 
Neubauten mit einem Abstand von 50 - 100 m zu bestehenden Gebäuden:  106 (18%) 
Neubauten mit einem Abstand von 100 - 150 m zu bestehenden Gebäuden: 22 (4%) 
Neubauten mit einem Abstand von > 150 m zu bestehenden Gebäuden: 42 (7%) 
 

 
 
71% der Neubauten BAB wurden im Umkreis von 50 m zu bestehenden Gebäuden er-
richtet. 64 Neubauten resp. 11% der Neubauten liegen mehr als 100 m entfernt zu einem 
bestehenden Gebäude, und 33 davon befinden sich in landschaftlich heiklen Gebieten. Das 
Mass der landschaftlichen Integration der Neubauten  kann somit als gut bezeichnet 
werden.  
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Abb. 15: Abstand der Neubauten BAB zu bestehenden Gebäuden 
 

 
 

5.11 Auswertung Baubewilligungen BAB für Neubauten in Vorranggebieten 
des Kantonalen Richtplans (KRIP März 2009) 

 
Der Landrat hat mit Beschluss vom 26. März 2009 den Kantonalen Richtplan (KRIP) geneh-
migt. Gegenüber dem rechtskräftigen Regionalplan Landschaft sollen neu weniger Schutz-
flächen ausgeschieden werden. Rund 47% des Landwirtschaftsgebietes sind gemäss KRIP-
Entwurf mit Vorranggebiet Landschaft überlagert, 8% mit Vorranggebiet Natur. 
 
Mit einem Verschnitt der Koordinaten der Baubewilligungen für Neubauten BAB mit den Vor-
ranggebietsflächen lässt sich feststellen, inwieweit die Vorranggebiete bereits heute durch 
Neubauten beansprucht werden resp. wo diese in Bezug zu bestehenden Gebäuden liegen. 
 
Tab. 7: Anzahl bewilligte Neubauten BAB im Landwirtschaftsgebiet und in den Vorrangge-

bieten gemäss KRIP (01.09.2000 - 31.12.2009) 
 

Gebiet/Vorranggebiet Anzahl Neubauten BAB 
Anteil am Total 
der Neubauten 

Landwirtschaftsgebiet ohne Überlagerung  
und übrige Gebiete 379 64.0% 

Vorranggebiet Landschaft 192 32.5% 

Vorranggebiet Natur 22 3.5% 
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Im Landwirtschaftsgebiet ohne Überlagerung und übrige Gebiete mit 45% Flächenanteil lie-
gen rund 64% der Neubauten BAB. In den Vorranggebieten wurden demnach im Verhältnis 
weniger Neubauten BAB erstellt. 
Von den 192 Neubauten BAB, die im Vorranggebiet Landschaft liegen, befinden sich 124 
Neubauten im Umkreis von 50 m zu bestehenden Gebäuden, 35 liegen in einer Entfernung 
von 50 - 100 m zu einem bestehenden Gebäude. 
 
Bei den 22 Baubewilligungen für Neubauten BAB im Vorranggebiet Natur handelt es sich um  
- 9 Baubewilligungen für Bauten der Projekttyp-Klasse "Landwirtschaft und Gartenbau",  
- 6 Baubewilligungen für Ver- und Entsorgung,  
- 4 Baubewilligungen für Erholung und  
- 3 Baubewilligungen für Naturschutz. 
 
In den Siedlungstrenngürteln gemäss KRIP vom März 2009 wurden im Untersuchungszeit-
raum 21 Baubewilligungen BAB für Neubauten erteilt, 14 davon befinden sich zusätzlich im 
Vorranggebiet Landschaft, zwei davon im Vorranggebiet Natur. Sechs dieser 21 Neubauten 
weisen ein grösseres Volumen aus, liegen aber mit einer Ausnahme im unmittelbaren Hofbe-
reich bestehender Betriebe. 
 
Abb. 16: Baubewilligungen BAB für Neubauten in Vorranggebieten Natur und Landschaft 

(gemäss KRIP März 2009) 
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5.12 Auswertung Baubewilligungen BAB für Neubauten in potentiellen Gefah-
rengebieten gemäss Gefahrenhinweiskarte BL (Juni 20 06) 
 
Die im Juni 2006 an die Gemeindebehörden des Kantons Basel-Landschaft übergebene 
Gefahrenhinweiskarte  ermöglicht einen Überblick über Flächen mit einer möglichen Ge-
fährdung durch Naturgefahren wie Steinschlag, Felssturz, Rutschungen und Überflutungen. 
Wie bereits im Namen angedeutet, liefert die Karte "nur" einen Hinweis auf Naturgefahren 
bzw. einen Gefährdungsverdacht. Somit sind keine Aussagen über Häufigkeit und Ausmass 
der potentiellen Gefährdung möglich.  
 
Die Auswertung zeigt, dass rund 60% (354) aller Neubauten BAB (593) innerhalb von p o-
tentiellen Gefahrengebieten  bewilligt worden sind (vgl. Abb. 17).  
 
Abb. 17: Baubewilligungen BAB für Neubauten in Gefahrengebieten gemäss Gefahrenhin-

weiskarte (01.09.2000 - 31.12.2009) 
 

 
 
Mehrheitlich liegen die betroffenen Neubauten in Gebieten, die in der Gefahrenkarte als "Do-
line, potentiell", "Rutschung Lockergestein permanent, potentiell" sowie "Rutschung Locker-
gestein, spontan" klassifiziert wurden (vgl. Abb. 18). Hierbei kann ein Neubau in verschiede-
nen Gefahrenklassen erfasst werden, da sich diese zum Teil überschneiden.  
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Abb. 18: Baubewilligungen BAB für Neubauten in den verschiedenen Gefahrenklassen 
(01.09.2000 - 31.12.2009) 
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Die Gefahrenklassen "Abflusslose Senke", "Murgang" und "Rutschung Fels, potentiell" stel-
len für keine der insgesamt 593 Neubauten BAB eine Gefährdung dar (vgl. Tab. 8). Jedoch 
muss beachtet werden, dass eine geringe Anzahl Neubauten in gewissen Gefahrenklassen 
mit der jeweilig kleinen Fläche korreliert. 
Insgesamt sind 72% (37'000 ha) der Kantonsfläche Basel-Landschaft (51'700 ha) von einer 
oder mehreren Gefahrenklassen überlagert.  
 
Tab. 8: Fläche der einzelnen Gefahrenklassen und Anzahl Baubewilligungen BAB für Neu-

bauten (01.09.2000 - 31.12.2009) 
 
Bezeichnung Gefahrenklassen  Anzahl Neubauten  Fläche der GK (ha)  

Doline, potentiell  192 23'292 

Sackungen, erwiesen  1 121 

Abflusslose Senke  0 1 

Überflutung steile Gerinne  4 290 

Überflutung flache Gerinne  27 2'072 

Übersarung aus steilen Gerinnen 9 839 

Murgang 0 25 

Stein und Blockschlag  11 2'991 

Rutschung Fels, potentiell 0 981 

Rutschung Lockergestein permanent, erwiesen  13 779 

Rutschung Lockergestein permanent, potentiell 166 12'393 

Rutschung Lockergestein, spontan  44 10'282 
 
Innerhalb der Gefahrenklasse "Doline, potentiell" handelt es sich zu rund 65% um Neubauten 
BAB der Projekttyp-Klasse "Landwirtschaft und Gartenbau", bei 17% um "Ver- und Entsor-
gung" und bei 10% um "Nicht-landwirtschaftliches Wohnen und Gewerbe".  
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Die zweitgrösste Gefahrenklasse "Rutschung Lockergestein permanent, potentiell" beinhaltet 
84% Neubauten BAB der Projekttyp-Klasse "Landwirtschaft und Gartenbau" sowie 8% der 
Klasse "Ver- und Entsorgung".  
In der Gefahrenklasse "Rutschung Lockergestein, spontan" sind ebenfalls Neubauten BAB 
der Projekttyp-Klassen "Landwirtschaft und Gartenbau" (61%) und "Ver- und Entsorgung" 
(16%) am stärksten betroffen.  
 

6. Überblick über die Entwicklung der Baubewilligun gen BAB 
 Neubauten 
 
Die realisierten Neubauten ausserhalb der Bauzonen betreffen mehrheitlich landwirtschaftli-
che Vorhaben. Diese sind in der Landwirtschaftszone zonenkonform. Für die Baubewilligun-
gen BAB Neubauten der Projekttyp-Klasse "Landwirtschaft und Gartenbau" ergibt sich für die 
Jahre 2001 - 2009 folgendes Bild: Nach einem Einbruch im Jahr 2003, ist bis 2005 ein leich-
ter Anstieg auf annähernd gleich hohe Werte wie in der Zeitspanne 2001 - 2002 zu erken-
nen. In den Jahren 2006 - 2009 zeigt sich eine abnehmende Tendenz.  
Die Anzahl Neubauten der übrigen Projekttyp-Klassen liegt dagegen auf deutlich tieferem 
Niveau. Eine generelle Aussage über die Entwicklungstendenz für die Anzahl Neubauten 
BAB der Klassen "Erholung", "Nicht-landwirtschaftliches Wohnen und Gewerbe" sowie "Ver- 
und Entsorgung" zu machen, erweist sich als schwierig. In der Periode 2001 - 2005 nahmen 
die Neubauten in den drei Projekttyp-Klassen etwas ab, seither haben sie jedoch teilweise 
wieder geringfügig zugenommen (vgl. Abb. 19).  
 
Abb. 19: Entwicklung der Baubewilligungen BAB für Neubauten nach Projekttyp-Klasse  
 2001 - 2009 
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Innerhalb der Projekttyp-Klasse "Landwirtschaft und Gartenbau" sind es vor allem die Pro-
jekttypen "Landw. Ökonomiegebäude", "Landwirtschaftliche Kleinbauten und -anlagen" und 
"Landwirtschaftliche und gartenbauliche Infrastruktur", die den Hauptteil der Neubauten 
ausmachen. Die Abnahme der Neubauten in der Projekt-Klasse "Landwirtschaft und Garten-
bau" spiegelt sich auch in den landwirtschaftlichen Projekttypen wieder (vgl. Abb. 20). 
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Abb. 20: Entwicklung der Baubewilligungen BAB für Neubauten für verschiedene landwirt-
schaftliche Projekttypen 2001 - 2009 
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7. Fazit und Ausblick 
 
Die Liberalisierung des Raumplanungsgesetzes löste die Befürchtung aus, dass die Land-
schaft einer ungebremsten Zersiedelung entgegensteuert. Angesichts dieser Befürchtungen 
soll mittels der Raumbeobachtung über das Bauen ausserhalb der Bauzone auf allfällige 
Fehlentwicklungen reagiert werden. Inwiefern, und ob die Revision des RPG die Anzahl 
Baubewilligungen BAB beeinflusst und somit eventuell auch die Zersiedelung der Landschaft 
im Kanton Basel-Landschaft beschleunigt hat, ist aufgrund fehlender Daten über die Baube-
willigungen BAB vor der Revision nicht zu beurteilen. Erste vergleichende Schlüsse können 
deshalb nur für die Jahre nach dem Inkrafttreten des teilrevidierten Raumplanungsgesetzes 
gezogen werden. 
 
Seit dem Raumbeobachtungsbericht BAB für den Zeitraum 1. September 2000 bis 31. De-
zember 2004 sind die wichtigsten erhobenen Parameter weitgehend konstant geblieben. So 
beträgt der Anteil der Neubauten am Total aller Baubewilligungen BAB seit 2004 rund 40% 
(resp. ist um 2% auf 38% gesunken). Auch das Verhältnis von zonenkonformen Baubewilli-
gungen zu nicht-zonenkonformen Baubewilligungen (66% zu 34%) ist gegenüber der Erhe-
bung im Jahr 2004 unverändert geblieben. Dasselbe gilt für den Anteil an zonenkonformen 
Neubauten, der seit der Erhebung im Jahr 2004 von 76% auf 77% in dieser Erhebung ge-
stiegen ist und sich somit nur minimal verändert hat.  
Knapp über 22% der Neubauten wurden in BLN-Gebieten realisiert, dieser Wert ist leicht 
gestiegen (+2%). Der Anteil der Neubauten BAB, die im Umkreis von 50 m zu bestehenden 
Gebäuden errichtet wurden, hat seit der Erhebung im Jahr 2004 von 82% auf 71% abge-
nommen. Damit hat der Anteil an Neubauten BAB, die nicht im Nahbereich bestehender Ge-
bäude liegen, um rund 11% zugenommen. Rund die Hälfte dieser Zunahme erfolgte im Jahr 
2009. Der landschaftlichen Integration der Neubauten ist in Zukunft mehr Beachtung zu 
schenken. 
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Die Baubewilligungen BAB für landwirtschaftliche und gartenbauliche Bauten und Anlagen 
machen seit der ersten Erhebung rund zwei Drittel aller Baubewilligungen BAB aus. Speziell 
zu erwähnen sind die Projekttypen "Landw. Wohn- und Ökonomiegebäude" (= Aussiedlun-
gen) und "Landw. Ökonomiegebäude für gewerblich-industrielle Tierhaltung", die im Kanton 
Basel-Landschaft von untergeordneter Bedeutung sind. Entsprechend kam im Untersu-
chungszeitraum die neu geschaffene Möglichkeit der Intensiv-Landwirtschaftszone gemäss 
Art. 16a Abs. 3 RPG in keinem Fall zur Anwendung. 
 
In den Jahren 2001 - 2009 wurden durchschnittlich 167 Baubewilligungen BAB pro Jahr er-
teilt. In den letzten vier Jahren lag die Anzahl Baubewilligungen BAB immer unter diesem 
Durchschnittswert. Nur im Jahr 2001 wurden deutlich mehr Baubewilligungen erteilt. Ange-
sichts dieser Konstanz und der Entwicklung der oben besprochenen Parameter, kann fest-
gehalten werden, dass das Bauen ausserhalb der Bauzone im Beobachtungszeitraum 2001 - 
2009 konstant geblieben ist. 
 
In der folgenden Übersicht ist eine Hochrechnung der realisierten Neubauten der Jahre 2001 
bis 2009 auf die kommenden 10 Jahre (= Neubauten 2001 - 2009 mal 2) dargestellt. 
 
Tab. 9: Anzahl bewilligte Neubauten BAB in den wichtigsten Projekttyp-Klassen (01.09.2000 

- 31.12.2009) und Hochrechnung für die nächsten zehn Jahre  
 

Projekttyp-Klasse Anzahl Neubauten 
2001 - 2009 

Hochrechnung 
Anzahl Neubauten 

2010 - 2019 

Landwirtschaft und Gartenbau 437 874 
Erholung 28 56 
Nicht-landw. Wohnen und Gewerbe 34 68 
Ver- und Entsorgung 70 140 
Total  569 1’138 

 
Der Ausbau der landwirtschaftlichen Betriebe mit Kläranlagen und Güllengruben wird in den 
nächsten Jahren abgeschlossen sein. Beim Projekttyp "Landwirtschaftliche und gartenbauli-
che Infrastruktur" ist darum die Hochrechnung zu hoch gegriffen. 
 
Falls die UMTS-Technologie vermehrt genutzt wird, könnte dies bei den Versorgungsanla-
gen zu einer stärkeren Zunahme der Baubewilligungen führen. Seit der letzten Erhebung im 
Jahr 2008 sind 7 Baubewilligungen ausserhalb der Bauzone genehmigt geworden, die meis-
ten davon sind Erweiterungen auf UMTS-Netz. Auch im Bereich Erholung sind mehr Baube-
willigungen zu erwarten, wenn die Landwirtschaft vermehrt unter Druck gerät. 
 
 


